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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung der Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan VIII-259 ba vom 08.02.2011 für die Grund-

stücke Spandauer Burgwall 11/21, 23 (teilweise) und Spandauer 
Burgwall 12/22 A, Schiffahrtsufer 5–6, eine Teilfläche der Grund-
stücke Ziegelhof 10 und Spandauer Burgwall 25 sowie Abschnitte 
der Straße Spandauer Burgwall, des Burgwallgrabens und eine Teil-
fläche der Havel im Bezirk Spandau, wird festgesetzt. Er ändert teil-
weise die durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungs-
plans VIII-18 im Bezirk Spandau vom 30. Dezember 1974 (GVBl. 
S. 397) und durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungs-
plans VIII-259 a im Bezirk Spandau vom 13. Juni 2006 (GVBl. 
S. 541) festgesetzten Bebauungspläne.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Spandau 

von Berlin, Abteilung Bauen, Planen, Umweltschutz und Wirt-
schaftsförderung, Stadtentwicklungsamt – Fachbereich Vermessung 
und Geoinformation, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungs-
plans können beim Bezirksamt Spandau von Berlin, Abteilung Bau-
en, Planen, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung, Stadtentwick-
lungsamt – Fachbereiche Stadtplanung und Bauaufsicht, kostenfrei 
eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Spandau von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 
2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. Juni 2012

Bezirksamt Spandau von Berlin

K l e e b a n k
Bezirksbürgermeister

R ö d i n g
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans VIII-259 ba 

im Bezirk Spandau
Vom 12. Juni 2012
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I 
S. 1509), in Verbindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 7-13Bf vom 19. August 2011 für die Grund-

stücke zwischen Kurfürstenstraße, Else-Lasker-Schüler-Straße, 
Einemstraße sowie für die Grundstücke Kleiststraße 1–2, Nollen-
dorfplatz 2, Einemstraße 1/5 und Bülowstraße 106/Else-Lasker-
Schüler-Straße 19/21 im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil 
Schöneberg, wird festgesetzt. Er ändert bzgl. der Art der baulichen 
Nutzung teilweise den durch Verordnung über die Festsetzung des 
Bebauungsplanes XI-136 im Bezirk Schöneberg, vom 6. Oktober 
1970 (GVBl. S. 1732) festgesetzten Bebauungsplan, den durch Ver-
ordnung über die Festsetzung des Bebauungsplanes XI-146 im Be-
zirk Schöneberg, vom 24. Oktober 1972 (GVBl. S. 2074) festgesetz-
ten Bebauungsplan, den durch Verordnung über die Festsetzung des 
Bebauungsplanes XI-146-1 im Bezirk Schöneberg, vom 23. Mai 
2006 (GVBl. S. 492) festgesetzten Bebauungsplan sowie teilweise 
den durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplanes 
XI-230 im Bezirk Schöneberg, vom 30. Mai 2006 (GVBl. S. 502) 
festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Tempel-

hof-Schöneberg von Berlin, Abteilung Bauwesen, Stadtentwicklungs-
amt, Fachbereich Vermessung und Geoinformation, eine beglaubigte 
Abzeichnung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg von Berlin, Abteilung Bauwesen, Stadtentwicklungsamt, 
Fachbereich Stadtplanung, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-

schriften, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Ab-
satz 2 a Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von einem Jahr, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung 
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Tempelhof-Schöne-
berg von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Juli 2012

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

K a d d a t z
stellvertr. Bezirksbürgermeisterin

Dr. K l o t z
Bezirksstadträtin

Verordnung 
über die Festsetzung des Bebauungsplans 7-13Bf 

im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg
Vom 3. Juli 2012
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13. Ordnungsmerkmale, insbesondere 
Identifikationsnummer und 
Authentifizierungsnummer sowie 
Nummer für die Hochschulzu-
gangsberechtigung zur Durchfüh-
rung des Bewerbungsverfahrens,

14. Angaben zur Durchführung von 
Integrationsmaßnahmen nach § 9 
Absatz 2 des Berliner Hochschul-
gesetzes,

15. Hochschulzugangsberechtigung 
(Art, Land, Kreis, Ort, Ergebnis, 
Notendurchschnitt, Einzelnoten, 
Datum, regionale Gültigkeit),

16. Angaben über berufliche 
Abschlüsse und Tätigkeiten, Art 
und Dauer der berufspraktischen 
Tätigkeiten oder besondere 
Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Vorbildungen, soweit diese 
Zugangs- oder Zulassungsvoraus-
setzungen sind,

17. Studiengang, Studienfach, 
Fachrichtung, angestrebter 
Studienabschluss, Art des 
Studiums, Motivation des 
Bewerbers oder der Bewerberin, 
Sprachkenntnisse sowie weitere 
für ein Auswahlverfahren 
erforderliche Daten,

18. studienfachspezifischer Test (Ort, 
Testnummer, Datum, Ergebnis),

19. bei ausländischen Studienbewer-
bern und Studienbewerberinnen 
Nachweis über:
a) ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache,
b) Stipendium von einer Einrich-

tung zur Förderung Studieren-
der für ein Studium,

c) Herkunft aus einem Entwick-
lungsland oder einem Land, in 
dem es keine Ausbildungsstät-
ten für den betreffenden 
Studiengang gibt,

d) Angehörigkeit zu einer 
deutschsprachigen Minderheit 
im Ausland,

e) Teilnahme und Abschluss am 
Lehrgang an einem Studienkol-
leg oder einer vergleichbaren 
Einrichtung,

Auf Grund des § 6 b Absatz 1 des Berliner Hochschulgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378) 
wird verordnet:

Artikel I

Die Studierendendatenverordnung vom 9. November 2005 
(GVBl. S. 720), die durch Artikel IV des Gesetzes vom 20. Mai 2011 
(GVBl. S. 194) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1

Allgemeine Aufgaben

(1) Die Hochschulen dürfen folgende personenbezogene Da-
ten erheben, speichern, verändern und nutzen, soweit dies zum 
Zugang, zur Durchführung des Studiums, zur Prüfung und zur 
Promotion nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Berliner 
Hochschulgesetzes erforderlich ist.

Aufgabe personenbezogene Daten

A sämtliche Aufgaben 1. Familienname, frühere Namen,
2. Vornamen,
3. Geburtsdatum,
4. Geburtsort,
5. Geschlecht,
6. Heimat- und Semesteranschrift,
7. Staatsangehörigkeit, Asylberechti-

gung, Vertriebenenstatus,
8. Matrikelnummer,
9. E-Mail-Adresse, einschließlich 

Daten zur Verschlüsselung 
(E-Mail-Account und Benutzer-
Account der Hochschule bis zur 
Exmatrikulation oder sonstigen 
Beendigung des Studiums),

10. Daten der Nummern 1 bis 3, 5 
sowie Wohnanschrift des 
gesetzlichen Vertreters oder der 
gesetzlichen Vertreterin.

B Zugang (Hochschul-
zugang, Zulassung)

11. private E-Mail-Adresse (ein-
schließlich Daten zur Verschlüsse-
lung), ausschließlich bis zur 
Vergabe eines E-Mail-Accounts 
der Hochschule,

12. soweit von Nummer 10 abwei-
chend, Daten der Nummern 1 bis 
3, 5 sowie Wohnanschrift der 
sorgeberechtigten Person,

Erste Verordnung
zur Änderung der Studierendendatenverordnung 

Vom 5. Juli 2012
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24. Art und Zeitpunkt eines berufs-
qualifizierenden Abschlusses,

25. Gründe und Umfang der Verbesse-
rung der Durchschnittsnote oder 
der Wartezeit, besondere Gründe 
für das Vorliegen einer außerge-
wöhnlichen Härte im Sinne von § 7 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 7 a 
Absatz 1 des Berliner Hochschul-
zulassungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. Juni 
2005 (GVBl. S. 393), das zuletzt 
durch Artikel II des Gesetzes vom 
20. Mai 2011 (GVBl. S. 194) 
geändert worden ist,

26. Ergebnis des Erststudiums und 
Gründe für das Zweitstudium,

27. Entrichtung der Gebühren,
28. weitere zur Durchführung des 

dialogorientierten Serviceverfah-
rens erforderliche Angaben.

C Immatrikulation 
und Rückmeldung 

Die unter Buchstabe B genannten 
Daten sowie zusätzlich:
29. Hörerstatus, Fach- und Hoch-

schulsemester,
30. Art der Zulassung zum Studium: 

Hochschule oder Stiftung für 
Hochschulzulassung,

31. Fakultäts- und Fachbereichszuge-
hörigkeit,

32. bei weiteren Immatrikulationen: 
Name der gleichzeitig besuchten 
Hochschulen, Studienfach, Stu-
diengang, angestrebter Studienab-
schluss, Wahlrechtsoption,

33. bei dualen Studiengängen und 
Studiengängen nach beamten-
rechtlichen Vorschriften Angaben 
zu Art und Bestand eines mit dem 
Studium zusammenhängenden 
Beschäftigungsverhältnisses; bei 
Doktoranden und Doktorandinnen 
Angabe über das Bestehen eines 
Beschäftigungsverhältnisses mit 
der Hochschule,

34. Abschluss einer Krankenversiche-
rung oder Befreiung von der 
Krankenversicherung, Kennziffer 
des Versicherungsunternehmens 
und Versicherungsnummer nach 
dem Fünften Buch des Sozialge-
setzbuches (SGB V),

35. Entrichtung des Beitrages an das 
Studentenwerk und die Studieren-
denschaft der jeweiligen Hoch-
schule, des Semesterticket-Beitra-
ges, der Immatrikulations- und 
Rückmeldegebühren, sonstiger 
Gebühren und Gründe für die 
Ermäßigung von Beiträgen und 
Gebühren,

36. Umstände, die einer Immatrikula-
tion oder Rückmeldung entgegen-
stehen können, insbesondere
a) Ausschluss vom Studium,
b) Verlust des Prüfungsanspruchs,

20. Art, Anzahl der Hochschul- und 
Fachsemester sowie Art des 
Abschlusses eines Studiums an 
einer Hochschule in der Bundesre-
publik Deutschland,

21. Art, Land und Dauer eines 
Studiums im Ausland,

22. Angaben zum Studium an den 
bisher besuchten sowie gegenwär-
tig besuchten Hochschulen, soweit 
nicht unter Nummern 20 und 21 
aufgeführt (Name der Hochschule, 
Studiengang, Anzahl der Hoch-
schul-, Fach-, Praxis-, Urlaubs-, 
Auslandssemester und Semester 
am Studienkolleg, Art, Ergebnis, 
Datum, Fachsemester der bisher 
abgelegten Vor-, Zwischen- oder 
Abschlussprüfungen sowie 
studienbegleitenden Leistungs-
kontrollen, Exmatrikulationsnach-
weis, weitere Registrationen, 
Matrikelnummer, soweit es nicht 
ein Studium betrifft, für das nach 
Nummer 8 bereits eine Matrikel-
nummer verarbeitet wird),

23. Angaben über
a) die Erfüllung von Dienstpflich-

ten nach Artikel 12 a GG oder 
die Ableistung von Dienst-
pflichten oder entsprechenden 
Dienstleistungen sowie von 
freiwilligen Diensten nach dem 
Wehrpflichtgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. August 2011 (BGBl. I 
S. 1730) in der jeweils 
geltenden Fassung oder nach 
dem Bundesfreiwilligendienst-
gesetz vom 28. April 2011 
(BGBl. I S. 687) in der jeweils 
geltenden Fassung,

b) den Dienst als Entwicklungs-
helfer oder Entwicklungshelfe-
rin,

c) die Ableistung eines Jugend-
freiwilligendienstes im Sinne 
des Jugendfreiwilligendienste-
gesetzes vom 16. Mai 2008 
(BGBl. I S. 842), das durch 
Artikel 30 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 
2854) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung 
oder eines freiwilligen 
Dienstes im Rahmen eines von 
der Bundesregierung geförder-
ten Modellprojekts,

d) die Betreuung oder Pflege 
eines Kindes unter 18 Jahren 
oder eines pflegebedürftigen 
sonstigen Angehörigen,

e) Verpflichtung zur Ausübung 
eines Berufs in Bereichen 
besonderen öffentlichen 
Bedarfs,
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47. Daten, die über die in den 
Nummern 44 bis 46 genannten 
Daten hinaus zur Durchführung 
elektronischer Prüfungen 
erforderlich sind, insbesondere 
elektronische Benutzerkennung 
(UserID), Passwort, individuelle 
Prüfungsantworten und deren 
Einzelbewertungen, Bewertungs-
kommentare und die Gesamtbe-
wertung der Prüfung.

G Ordnungsverstöße 48. Daten, die zur Durchführung eines 
Ordnungsverfahrens gemäß § 16 
des Berliner Hochschulgesetzes 
erforderlich sind.

H Studienkolleg 49. Daten, die zur Durchführung der 
in § 13 des Berliner Hochschulge-
setzes genannten Aufgaben 
erforderlich sind.

I Teilzeitstudium 50. Gründe für das Teilzeitstudium, 
Umfang des Teilzeitstudiums 
sowie Angaben, die zur Durchfüh-
rung des Teilzeitstudiums 
erforderlich sind.

(2) Die weiteren zur Durchführung des dialogorientierten Ser-
viceverfahrens nach Absatz 1 Nummer 28 erforderlichen Daten 
sind spätestens am 1. Januar 2014 in dieser Verordnung im Ein-
zelnen zu benennen. Sobald die Benennung der Daten nach 
Satz 1 erfolgt ist, sind die auf der Grundlage von Absatz 1 Num-
mer 28 gespeicherten Daten, die nicht benannt wurden, zu lö-
schen. Unterbleibt eine Benennung der Daten innerhalb der Frist 
des Satz 1, sind die auf der Grundlage von Absatz 1 Nummer 28 
gespeicherten Daten zu löschen.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 12 wird der Punkt am Ende durch ein Komma 

ersetzt.
b) Es wird folgende Nummer 13 angefügt:

„13. Angabe, ob Voll- oder Teilzeitstudium.“ 

3. In § 4 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 1 D“ durch die Anga-
be „§ 1 Absatz 1 E“ ersetzt.

Artikel II
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 5. Juli 2012

Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft

Michael M ü l l e r
Senator für die Senatorin für 

Bildung, Jugend und Wissenschaft

37. Auszahlung des Begrüßungsgel-
des,

38. Zeitpunkt der Immatrikulation 
und der Aufnahme in die 
Hochschule.

D Beurlaubung, Unter-
brechung, Beendigung

39. Grund und Dauer der Beurlau-
bung,

40. Grund und Dauer der Unterbre-
chung,

41. Zeitpunkt und Grund der 
Beendigung des Studiums.

E Zulassung von 
Gast- und Nebenhö-
rern und Gast- und 
Nebenhörerinnen 
sowie Zulassung, 
Immatrikulation und 
Rückmeldung für 
Studiengänge gemäß 
§§ 25, 26 des Berliner 
Hochschulgesetzes

42. Nachweis, dass die Voraussetzun-
gen für ein weiterbildendes 
Studium oder die Teilnahme an 
Veranstaltungen der Weiterbildung 
vorliegen oder die Voraussetzun-
gen eines Studiums gemäß §§ 25, 
26 des Berliner Hochschulgeset-
zes gegeben sind,

43. Studiengang, Studienrichtung, 
Semester, Anzahl der Semester-
wochenstunden, Gebühr, 
Bezeichnung der Lehrveranstal-
tung (Nummer und Titel), 
Lehrkraft, Hörerstatus.

F Prüfung, einschließ-
lich elektronische 
Prüfung, Promotion, 
Dokumentation des 
Studienverlaufs, 
E-Learning

44. Studienverlauf entsprechend 
Nummer 22,

 45. Angaben und Nachweise, die für 
die Prüfung und Gewährung von 
Prüfungserleichterungen nach 
§ 31 Absatz 3 des Berliner 
Hochschulgesetzes in Verbindung 
mit der jeweiligen Rahmenstudi-
en- und -prüfungsordnung sowie 
Prüfungsordnung der Hochschule 
erforderlich sind,

46. Daten, die für den Studienverlauf 
und nach der entsprechenden 
Studien-, Prüfungs- und Promoti-
onsordnung zur Zulassung und 
ordnungsgemäßen Durchführung 
der Prüfung oder Promotion sowie 
zur Ausstellung der Zeugnisse 
erforderlich sind,
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578) zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692) wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 6-17 Ba vom 14. September 2010 mit Deck-

blatt vom 20. März 2012 für die Grundstücke Kranoldplatz 1–6, 
Lankwitzer Straße 1–9, 13–17, 19, 25–26, Lorenzstraße 1-1A, Fer-
dinandstraße 31–35, Oberhofer Weg 1/21 und 2/8 sowie die Grund-
stücke Jungfernstieg 1–4A im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil 
Lichterfelde wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Steglitz-

Zehlendorf von Berlin, Abteilung Soziales und Stadtentwicklung, 
Stadtentwicklungsamt – Fachbereich Vermessung –, eine beglaubig-
te Abzeichnung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Steglitz-
Zehlendorf von Berlin, Abteilung Soziales und Stadtentwicklung, 
Stadtentwicklungsamt – Fachbereich Stadtplanung –, kostenfrei ein-
gesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit Verkündung 
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf 
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. Juli 2012

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

Norbert K o p p
Bezirksbürgermeister

Norbert S c h m i d t
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 6-17Ba 

im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Lichterfelde
Vom 10. Juli 2012
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